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Amtliche Bekanntmachung 
 

Flächennutzungsplanes Ortsteil Langenstein; 2. Änderung (i. V. m. B-Plan 16 "Auf dem 
Pastorenberg Süd")  
1. Entwurfsbeschluss 
2. Auslegungsbeschluss 

Öffentliche Auslegung des Entwurfs nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. 
Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG)  
 
Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat in seiner Sitzung am 29.04.2021 beschlossen:  
 

„1.  Der vorliegende Entwurf des Flächennutzungsplanes, 2. Änderung, für den Ortsteil 
 Langenstein wird beschlossen. 

2.  Die Begründung mit dem zugehörigen Umweltbericht wird gebilligt. 

3.  Der Entwurf des Flächennutzungsplanes für den Ortsteil Langenstein, 2. Änderung, wird 
einschließlich der Begründung mit zugehörigem Umweltbericht nach den Bestimmungen 
des § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt.“ 

 
Dies wird hiermit bekanntgemacht.  
Allgemeines Ziel dieses Flächennutzungsplans, Ortsteil Langenstein, 2. Änderung, im Folgenden 
kurz „2. Änderung“, ist die Überplanung einer Landwirtschaftsfläche mit einer Wohnbaufläche. Damit 
werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 16 
„Auf dem Pastorenberg-Süd“ geschaffen. 
Der Geltungsbereich umfasst - zwischen den Straßen Auf dem Pastorenberg und Im Könneckental 
gelegen - das Gelände mit den ehemaligen Putenställen („Alu-Hallen“), angrenzende zum Teil be-
baute Grundstücke westlich davon und Teile der angrenzenden Straßen „Auf dem Pastorenberg“ 
und „Im Könneckental“ (genaue Abgrenzung siehe Lageplan). 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass zur Begründung ein Umweltbericht gehört, 
in dem die verfügbaren umweltbezogenen Informationen enthalten sind.  
 
Gemäß § 3 Abs. 1 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) wird die öffentliche Auslegung 
des Entwurfes nach § 3 Abs. 2 BauGB durch eine Veröffentlichung im Internet ersetzt. Der 
Entwurf der 2. Änderung sowie die Begründung mit Umweltbericht und die bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen ebenso wie der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung sind in der 
Zeit  
 

vom 27.05.2021 bis 28.06.2021  

 
ins Internet eingestellt und auf den Internet-Seiten der Stadt unter www.halberstadt.de / Leben + 
Wohnen /Bauen und Wohnen / Öffentlichkeitsbeteiligung (Link: https://www.halberstadt.de/de/oef-
fentlichkeitsbeteiligung-hbs.html ) bis zum 28.06.2021 einsehbar. Ebenfalls sind die Unterlagen über 
das Geodatenportal des Landes (Link: https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/viewer-gdi-kom-
munen.html ) zugänglich.   
 
Zusätzlich liegen der Entwurf sowie die weiteren Auslegungsunterlagen vom 27.05.2021 bis 
28.06.2021 in der der Stadt Halberstadt (Abteilung Stadtplanung/Bauarchiv, Südanbau, Dach-
geschoss), Domplatz 49, 38820 Halberstadt während der Dienstzeiten aus.  
Sollte eine Zugänglichkeit zu den ausgelegten Unterlagen (aufgrund der COVID-19-Pandemie) den 
Umständen nach erschwert oder nicht gegeben sein, besteht alternativ auch die Möglichkeit, in be-
gründeten Fällen die Unterlagen in Papierform auszureichen/ zuzusenden. Sofern dies gewünscht 

http://www.halberstadt.de/
https://www.halberstadt.de/de/oeffentlichkeitsbeteiligung-hbs.html
https://www.halberstadt.de/de/oeffentlichkeitsbeteiligung-hbs.html
https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/viewer-gdi-kommunen.html
https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/viewer-gdi-kommunen.html
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sein sollte, nutzen Sie bitte die nachfolgenden Kontaktmöglichkeiten. 
 
Während der Auslegung wird jedermann Gelegenheit Erörterung gegeben. (Bei Eintreten von Covid-
19-Einschränkungen nutzen Sie bitte zur Absprache der Erörterungsmöglichkeiten die nachfolgend 
aufgeführten Kontaktmöglichkeiten mit der Abteilung Stadtplanung/Bauarchiv.)  
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abgegeben werden. (Für den Fall, dass die 
Abgabe von Erklärungen zur Niederschrift bei der Behörde aufgrund von Covid-19-Einschränkungen 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, ist auch die Abgabe elektronischer Er-
klärungen unter den nachfolgend genannten email-Kontakten möglich.)  
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung unberücksichtigt 
bleiben (§ 3 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 4a Abs. 6 BauGB). 
 
Bei Fragen oder Hinweisen zur Planung bzw. zum Umweltbericht, bei Erörterungsbedarf sowie zur 
Abgabe von Stellungnahmen/Hinweisen bestehen – neben der Einsichtnahme /Erörterung vor Ort - 
die folgenden Kontaktmöglichkeiten: 
 
Post: Stadt Halberstadt,  

Abt. Stadtplanung/Bauarchiv,  
Domplatz 49  
38820 Halberstadt 

E-Mail:  stadtplanung@halberstadt.de, glowania@halberstadt.de  oder heideck@halber-
stadt.de  

Telefon:  03941-551611, 03941-551612 oder 03941-551614  
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung werden in folgenden Unterlagen erfasste umweltrelevante 
Informationen ausgelegt:  

 Entwurf Umweltbericht, (als Teil der Begründung Stand März 2021)  
 Bestandsaufnahme und Entwicklung des Umweltzustandes: ehemaliges  Betriebsgelände mit 
ALU-Hallen sowie Flächen mit Sträuchern, vereinzelten   Bäumen außerdem eine 
Pappelreihe  

 grundsätzliche Einschätzung und Beschreibung der Auswirkungen auf den  
-  Naturhaushalt: stillgelegte Betriebsfläche hat keine wesentliche Bedeutung für  den 
Naturhaushalt; Flächen mit Bäumen und Sträuchern können erhalten  werden; geringe 
Versiegelung führt zu keiner erheblichen Beeinträchtigung des  Naturhaushaltes  

- Schutzgut Mensch: keine wesentlichen Auswirkungen und keine nachteiligen Umwelt-
auswirkungen zu erwarten  

- Pflanzen, Tiere -Artenschutz: keine wesentliche Bedeutung als Lebensraum von Pflan-
zen und Tieren; geschützte Arten wurden nicht festgestellt 

- Schutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes: nicht betroffen  
- Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich: keine wesentliche Zunahme 

der Versiegelung, Erhalt von Bäumen und Sträuchern auf den Wohngrundstücken, keine 
wesentliche Veränderung des Umweltzustandes, daher keine Vermeidungs- und Minde-
rungsmaßnahmen erforderlich 

Folgende Arten umweltbezogener Stellungnahmen sind aus der frühzeitigen Behörden- und Öffent-
lichkeitsbeteiligung verfügbar: 

- Stellungnahme Landkreis Harz u. a. zu Raumbedeutsamkeit, Anpassungsgebot an die Ziele der 
Raumordnung, keine naturschutzrechtlich besonders geschützten Flächen oder Objekte, Lärmim-
mission und Immissionsschutz, aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken, Lösch-
wasser/Brandschutz, Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung, keine altlastverdächtige Fläche 
bzw. Altlast mehr verzeichnet, Schutzgut Boden, Empfehlung Baugrund-/Bodenuntersuchungen 
hinsichtlich möglicher Bodenbelastungen im B-Plan, Bodenversiegelung, straßenmäßige Er-
schließung/Erschließungssituation   

- Landesbetrieb für Hochwasserschutz: u.a. zu keine Gewässer 1. Ordnung  

mailto:stadtplanung@halberstadt.de
mailto:glowania@halberstadt.de
mailto:heideck@halberstadt.de
mailto:heideck@halberstadt.de
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- Unterhaltungsverband Ilse /Holtemme: u.a. u keine Gewässer 2. Ordnung betroffen 

- Halberstadtwerke/Abwassergesellschaft u.a. zu Niederschlagswasser: Begrenzte Einleitmengen 
– Verrieselung bzw. Versickerung bzw. Rückhaltung vorsehen 

-  Stellungnahme des TAZV u.a. zu Ver- und Entsorgungsanlagen  

- Stellungnahme Landesamt für Geologie und Bergwesen u.a. zu Boden-/Untergrundbeschaffen-
heit; nicht für Niederschlagsversickerung geeignet; Flurabstand Grundwasser mehr als 5 m; Emp-
fehlung Recherche, ob Altlastenverdacht besteht 

- Stellungnahme Bauerverband Nordharz e.V. u. a. zu möglichen Geruchs-, Staub- oder Lärmemis-
sionen durch landwirtschaftliche Nutzung, zumutbarer Nutzungskonflikt 

- Stellungnahme Regionale Planungsgemeinschaft Harz u. a. zu Anpassungsgebot des an die 
Ziele der Raumordnung, steht der Teilfortschreibung Erneuerbare Energien-Windenergienutzung 
des REPHarz nicht entgegen  

-  Stellungnahme Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung (keine Einwände; Hinweis auf Lage 
an landwirtschaftlicher Nutzfläche: temporär landwirtschaftliche Emissionen (Staub, Geruch, 
Lärm),  

-  Stellungnahme des MLV – raumbedeutsame Planung im Sinne von raumbeanspruchend und 
raumbeeinflussend, Hinweis auf REPHarz/Beachtung der Ziele der Raumordnung sowie Berück-
sichtigung der Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung, Wohnbauflächenent-
wicklung/Bedarfsnachweis 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzei-
tig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Halberstadt, den 18.05.2021      …………………….. 
        Oberbürgermeister  
 
 
Anlage:  
Lageplan mit Geltungsbereich  

Übersichtplan zur Lage im Stadtgebiet  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/lexsoft.cgi?sessionID=20048949071558569625&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=13189&xid=2581873,5#jurabs_3
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/lexsoft.cgi?sessionID=20048949071558569625&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=13189&xid=2581873,5#jurabs_3
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/lexsoft.cgi?sessionID=20048949071558569625&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=13189&xid=2581873,10#jurabs_2
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/lexsoft.cgi?sessionID=20048949071558569625&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=13189&xid=2581873,10#jurabs_2
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/lexsoft.cgi?sessionID=20048949071558569625&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=13189&xid=2581873,10#jurabs_3
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Lageplan mit Geltungsbereich  
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Übersichtsplan zur Lage im Stadtgebiet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Stadt Halberstadt                   Amtsblatt Nr. 08/2021                              18.05.2021 

 

 

 

15 

Amtliche Bekanntmachung  
der Stadt Halberstadt 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Halberstadt Nr. 70 "Seniorenwohnen Am 
Goldbach"  
1. Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses B-Plan Nr. 70 „Alte Brauerei“  
2. Aufstellungsbeschluss 
3. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat in seiner Sitzung am 29.10.2020 beschlossen [Be-
schluss BV 170 (VII/2019-2024)]: 
 

"1. Der Aufstellungsbeschluss vom 26.09.2013, Beschluss Nr. BV 541 (V/2009-2014), wird 
aufgehoben. 

2. Für das Grundstück Hans-Neupert-Straße 1, Flur 57, Flurstück 716 in Halberstadt (Ab-
grenzung siehe Lageplan) wird das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes ein-
geleitet. Ziel der Planung ist, Baurecht für ein mehrgeschossiges Altenpflegeheim mit ca. 
120 Plätzen und ein Wohnhaus mit ca. 18 betreuten Wohnungen zu schaffen.“ 

 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs.1 BauGB bekanntgemacht.  
Das Plangebiet befindet sich im Süden des bebauten Stadtgebietes von Halberstadt an der 
Kreuzung Klusstraße/ Westerhäuser Straße/ Hans-Neupert-Straße; es grenzt im Osten an die 
Hans-Neupert-Straße und im Norden an die Uferböschung zum Goldbach. Der Geltungsbe-
reich umfasst das Flurstück 716 in der Flur 57 der Gemarkung Halberstadt (genaue Abgren-
zung siehe Lageplan). 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll als Bebauungsplan der Innenentwicklung im be-
schleunigten Verfahren (§ 13a BauGB) erfolgen; im beschleunigten Verfahren gelten die Vor-
schriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend. auf die 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 bzw. den Umweltbericht nach § 2a BauGB wird verzichtet. 
Im Rahmen des weiteren Planverfahrens wird die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB in Form einer Auslegung durchgeführt.  
 
Gemäß § 3 Abs. 1 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) wird die öffentliche Ausle-
gung des Vorentwurfes durch eine Veröffentlichung im Internet ersetzt. Der Vorentwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 70 „Seniorenwohnen Am Goldbach“ sowie die Begründung ebenso 
wie der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung sind in der Zeit  
 

vom 28.05.2021 bis 29.06.2021 
 

ins Internet eingestellt und auf den Internet-Seiten der Stadt unter www.halberstadt.de / Leben 
+ Wohnen /Bauen und Wohnen / Öffentlichkeitsbeteiligung (Link: https://www.halber-
stadt.de/de/oeffentlichkeitsbeteiligung-hbs.html ) einsehbar. Ebenfalls sind die Unterlagen über 
das Geodatenportal des Landes (Link: https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/viewer-gdi-
kommunen.html) zugänglich.   
 
Zusätzlich können der Vorentwurf sowie die weiteren Auslegungsunterlagen vom 28.05.2021 
bis 29.06.2021 in der Stadt Halberstadt, Abteilung Stadtplanung/Bauarchiv, Südanbau, 
Dachgeschoss, Domplatz 49, 38820 Halberstadt während der Dienstzeiten eingesehen 
werden, sofern Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie dem nicht entge-
genstehen.  
Sollte eine Zugänglichkeit zu den ausgelegten Unterlagen (aufgrund der COVID-19-Pandemie) 
den Umständen nach erschwert oder nicht gegeben sein, besteht alternativ auch die 

http://www.halberstadt.de/
https://www.halberstadt.de/de/oeffentlichkeitsbeteiligung-hbs.html
https://www.halberstadt.de/de/oeffentlichkeitsbeteiligung-hbs.html
https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/viewer-gdi-kommunen.html
https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/viewer-gdi-kommunen.html
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Möglichkeit, in begründeten Fällen die Unterlagen in Papierform auszureichen/ zuzusenden. 
Sofern dies gewünscht sein sollte, nutzen Sie bitte die nachfolgenden Kontaktmöglichkeiten. 
 
Bis zum 29.06.2021 kann sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie 
die wesentlichen Auswirkungen der Planung informieren; der Öffentlichkeit wird während die-
ser Frist Gelegenheit zur Erörterung und Äußerung gegeben. 
(Bei Be- oder Einschränkungen aufgrund von Covid-19 nutzen Sie bitte zur Absprache der Er-
örterungsmöglichkeiten und Terminabsprachen die nachfolgend aufgeführten Kontaktmöglich-
keiten mit der Abteilung Stadtplanung/Bauarchiv.) 
 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abgegeben werden.  
Die Abgabe von Stellungnahmen kann in schriftlicher und elektronischer Form per Post oder 
E-Mail an die unten genannten Kontaktdaten oder mündlich zur Niederschrift erfolgen.  
Es wird darauf hingewiesen, dass unter Covid-19-Einschränkungen die Einsichtnahme, Erörte-
rung oder Stellungnahme zur Niederschrift in der Verwaltung (Stadt Halberstadt, Abteilung 
Stadtplanung/Bauarchiv, Domplatz 49, Südanbau, Dachgeschoss), nach Terminvereinbarung 
und unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln möglich ist. 
 
 
Bei Fragen oder Hinweisen zur Planung, bei Erörterungsbedarf sowie zur Abgabe von Stel-
lungnahmen nutzen Sie bitte die folgenden Kontaktmöglichkeiten: 

 
Post: Stadt Halberstadt,  

Abt. Stadtplanung/Bauarchiv,  
Domplatz 49  
38820 Halberstadt 

E-Mail:  stadtplanung@halberstadt.de, glowania@halberstadt.de  oder rup-
recht@halberstadt.de  

Telefon:  03941-551611, 03941-551612 oder 03941-551614  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Siegel               Halberstadt, den 18.05.2021  
Oberbürgermeister      
 
 
Anlage:  
Übersichtsplan 
Lageplan mit Geltungsbereich 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:stadtplanung@halberstadt.de
mailto:glowania@halberstadt.de
mailto:ruprecht@halberstadt.de
mailto:ruprecht@halberstadt.de
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Übersichtsplan zur Lage im Stadtgebiet 
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Anlage: Lageplan mit Geltungsbereich 
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